
R
ec

h
ts

an
w

äl
te

 K
re

ie
n

b
er

g
 &

 K
u

n
tz

Patchworkfamilien und Erbrecht 10.06.2009

von Rechtsanwältin Eva Kreienberg, Fachanwältin für Erbrecht
http://www.rechtsanwaelte-k-k.de/erbrecht.html 1 / 4

Ehemann
„Heinz“

Tochter
aus erster Ehe

„Tatjana“

Ehefrau
„Hilde“

Sohn
aus erster Ehe

„Sebastian“

Exfrau
„Erna“

Exmann
„Ernie“

gemeinsames
Kind 1
„Max“

gemeinsames
Kind 2
„Moritz“



R
ec

h
ts

an
w

äl
te

 K
re

ie
n

b
er

g
 &

 K
u

n
tz

Patchworkfamilien und Erbrecht 10.06.2009

von Rechtsanwältin Eva Kreienberg, Fachanwältin für Erbrecht
http://www.rechtsanwaelte-k-k.de/erbrecht.html 2 / 4

Ehemann
„Heinz“

Tochter
aus erster Ehe

„Tatjana“

Ehefrau
„Hilde“

Sohn
aus erster Ehe

„Sebastian“

Exfrau
„Erna“

Exmann
„Ernie“



R
ec

h
ts

an
w

äl
te

 K
re

ie
n

b
er

g
 &

 K
u

n
tz

Patchworkfamilien und Erbrecht 10.06.2009

von Rechtsanwältin Eva Kreienberg, Fachanwältin für Erbrecht
http://www.rechtsanwaelte-k-k.de/erbrecht.html 3 / 4

Erben 1.Ordnung: Kinder und deren „Abkömmlinge“

Daneben das gesetzliche
Ehegattenerbrecht, als besonderes
Erbrecht neben den Blutsverwandten
des Erblassers.

Erben 3.Ordnung: Großeltern und deren „Abkömmlinge“

MutterMutter

EhefrauEhefrau

SohnSohn TochterTochter

ErblasserErblasser

VaterVater

Erben 2.Ordnung: Eltern und deren „Abkömmlinge“

OpaOpa OmaOma

EnkelinEnkelin
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Verwandte einer näheren Ordnung schließen Verwandte einer entfernteren
Ordnung aus. Ist ein erbberechtigter Verwandter einer Ordnung vor dem Erbfall
gestorben, so treten seine Abkömmlinge an seine Stelle. Erst wenn kein Verwandter
dieser Ordnung vorhanden ist, kommen die Verwandten der nächsten Ordnung zum
Erbe. Ist gar kein Verwandter vorhanden erbt der Staat.

Höhe des gesetzlichen Erbteiles
abhängig vom Güterstand und
welche weiteren Erben vorhanden
sind (min. ¼ )D
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Neben

Erben 1. Ordnung

Anzahl der Abkömmlinge (bzw. Stämme)

1 2

Güter -
gemeinschaft
(Notarieller Vertrag)

Gütertrennung
(Notarieller Vertrag)

Zugewinn -
gemeinschaft
(Kraft Gesetz)

Neben sonstigen

Erben 3.Ordnung,
außer den Großeltern

Neben

Erben 2.Ordnung

Und neben
denGroßeltern aus
der 3.Ordnung

> 2

Höhe des
gesetzlichen

Ehegatten-
Erbteiles

Güterstand

1/21/2

1/21/2

1/21/21/21/2

1/4

3/4

1/1

3/4

1/4

3/4

1/4

1/3

2/3
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